
Der Rat beschließt folgende Änderungen in § 24 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Rates: 
 
Abs. 1: 
f) die gefassten Beschlüsse und die Ergebnisse von Wahlen sowie die Abstimmungsergebnisse 
getrennt nach Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitgliedern. 
 
Abstimmungsergebnis: Mehrheitsentscheidung 
Ja-Stimmen: 13 FDP, 8 CDU, 6 SPD, 2 BfE, 1 UWG 
Nein-Stimmen: 2 FDP 
Enhaltung: 1 Bürgermeister 
Die Fraktion Bündnis 90/Grüne hat an der Abstimmung nicht teilgenommen. 
 
 
Beschluss 
 
Nr.  XIII/8/100 
 
Der Rat beschließt folgende Änderungen in § 24 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Rates: 
 
Abs. 3: 
(3) Die Niederschrift wird von dem Bürgermeister und dem Schriftführer unterzeichnet. Verweigert einer der 
Genannten die Unterschrift, so ist dies in der Niederschrift zu vermerken. Die Niederschrift ist allen 
Ratsmitgliedern zuzuleiten. Spätestens innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung (vom Sitzungstag an 
gerechnet) ist die Niederschrift im Ratsinformationssystem der Gemeinde Eitorf bereitzustellen. Sofern 
Beratungsfolgen betroffen sind, hat die Freischaltung im Ratsinformationssystem vor Sitzung des 
folgenden Gremiums zu erfolgen. Ist dies aus besonderen Gründen nicht möglich, sind die Mitglieder des 
Gremiums in geeigneter Weise über den Inhalt der Beschlussempfehlung zu unterrichten. 


